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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/1635, 15/2349 

Gesetz zur Aufhebung des Wohnungsaufsichtsgesetzes 

§ 1 

Aufhebung des Wohnungsaufsichtsgesetzes 

Das Gesetz zur Beseitigung von Wohnungsmissständen – 
Wohnungsaufsichtsgesetz – WoAufG – (BayRS 2330-1-I), 
zuletzt geändert durch § 44 des Gesetzes vom 24. April 
2001 (GVBl S. 140), wird aufgehoben. 

 

§ 2 

Eingliederung der  
Regelungen zum Zweckentfremdungsrecht 

In das Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung - Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG – 
(BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes 
vom 24. April 2001 (GVBl S. 140), wird folgender neuer 
Art. 30 eingefügt: 

„Art. 30 
Zweckentfremdung von Wohnraum 

(1) Die dinglich Verfügungsberechtigten, die Besitzer und 
die Bewohner haben den nach § 2 der Verordnung über das 
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum zuständigen 
Behörden die für die Überwachung der Einhaltung dieses 
Verbots erforderlichen Auskünfte zu geben und die erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen; sie haben den Beauftrag-
ten der zuständigen Behörden zu ermöglichen, zu angemes-
sener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und 
Wohnräume zu betreten. 

(2) Besteht hinreichender Verdacht, dass Wohnraum ohne 
die erforderliche Genehmigung anderen als Wohnzwecken 
zugeführt ist, so sind die Beauftragten der nach Abs. 1 
zuständigen Behörden berechtigt, Grundstücke, Gebäude, 
Wohnungen und Wohnräume auch gegen den Willen der 
dinglich Verfügungsberechtigten, Besitzer und Bewohner 
zu betreten, soweit der Sachverhalt nicht ohne Verzögerung 
auf andere Weise aufgeklärt werden kann.“ 
 

§ 3 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 

Der Präsident  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 


